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Ihre Anfrage zur Errichtung einer Asylunterkunft in Niepars im Landkreis Vorpommern-
Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Naulin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Ist geplant, eine Unterkunft für Asylbewerber in der Gemeinde Niepars zu 
eröffnen? Falls ja, wo genau? 

Die Immobilie in Niepars, Friedensstraße 10a-11b wurde dem Landkreis Vorpommern-Rügen 
vom Eigentümer zur Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft angeboten.  

2. Wie viele Personen sollen in dieser Unterkunft untergebracht werden? 

Gemäß der Verordnung über Mindestanforderungen an Art, Größe und Ausstattung von Ge-
meinschaftsunterkünften (GUVO M-V) können in dem Objekt 93 Plätze geschaffen werden. 
Bei der Belegung sind familiäre Bindungen sowie ethnische, religiöse oder sonstige Gesichts-
punkte angemessen zu berücksichtigen, sodass durchschnittlich 70 Prozent der Plätze in unse-
ren Gemeinschaftsunterkünften genutzt werden können. Der Landkreis geht davon aus, dass 
etwa 65 Bewohnerinnen oder Bewohner in dieser Unterkunft untergebracht werden könnten. 

3. Über welchen Zeitraum soll die Unterkunft betrieben werden, bzw. bis wann soll ein 
etwaiger Mietvertrag geschlossen werden? 

Der Mietvertrag ist für eine Laufzeit von neun Jahren vorgesehen. 

4. Was wurde bei dem Gespräch zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der 
Gemeinde Niepars am 10. September 2024 besprochen? Welche Informationen wurden 
ausgetauscht und welche Parameter festgelegt? 

Grundsätzlich wurde in dem Termin besprochen, dass dem Landkreis in der Gemeinde Niepars 
eine Immobilie angeboten wurde. Der Landkreis hat das Angebot an das Landesamt für innere 
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAiV M-V) weitergeleitet. Das LAiV M-V hat das Objekt 
auf Geeignetheit geprüft und im Ergebnis als geeignet eingestuft. Es wurde über die Größen-
ordnung der Unterbringung (siehe Frage 2) und die vorgesehene Laufzeit des Mietverhältnisses 
(siehe Frage 3) informiert. Zudem wurden die Möglichkeiten der Betreuung in Eigenregie der 
Gemeinde oder durch einen Träger vorgestellt und diskutiert. Es wurde weiter darüber infor-
miert, dass eine Bewachung des Objekts an sieben Tagen die Woche über 24 Stunden vorgese-
hen ist. Mitglieder der Gemeindevertretung haben sich für eine Verstärkung der polizeilichen 
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Präsenz ausgesprochen. Hinweise gab es weiter zum Umfeld des Objekts. Eine Umfriedung der 
Rückseite sollte erfolgen, um die Zufahrt zur Feuerwehr stets freizuhalten. Die Gemeindever-
treter sprachen sich für eine Einwohnerversammlung aus. Diese soll im Oktober durchgeführt 
werden. Um Teilnahme der Vertreter des Landkreises wurde gebeten. 

5. Welche Gesamtkosten werden für den Betrieb der Unterkunft veranschlagt? Bitte die 
Positionen (Kosten für Sicherheitsdienste, Modernisierungsarbeiten, etc.) einzeln 
aufschlüsseln und auch alle Aufwendungen benennen, die vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern erstattet werden. 

Die einzelnen Positionen werden in den nächsten Wochen mit dem LAiV M-V abgestimmt und 
werden sich über Angebots- und Ausschreibungsverfahren ergeben. Diese können heute noch 
nicht genau beziffert werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 


